
Ab dem 01.02.2014 wird die bisherige Einzugsermächtigung durch  

das SEPA-Lastschriftmandat ersetzt! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines einheitlich europäischen Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) 

kommt es ab dem Jahr 2014 auch zu Änderungen beim Lastschriftverfahren. 

Um einen reibungslosen Übergang vom „alten“ Recht auf das „neue“ SEPA-Recht zu ermöglichen, 

enthält die Einzugsermächtigung auch schon das neue SEPA-Lastschriftmandat. Eine gesonderte 

Ermächtigung ist dann nicht mehr erforderlich. 

Für die Umstellung zwingend erforderlich sind die IBAN- und BIC-Nummern. Entsprechende Angaben 

hierzu erhalten Sie bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Ggf. können Sie diese Angaben Ihrer EC-Karte 

und/oder Ihrem Kontoauszug entnehmen. 

Sollten Sie uns bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben, möchten wir Sie dennoch bitten, die 

beigefügte Einzugsermächtigung für das SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen. 

 

Hinweise für die Teilnahme am Lastschriftverfahren 

Durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen die Zahlung von Steuern, Beiträgen, 

Mieten/Pachten und Sonstigen Abgaben etc. wesentlich erleichtert. 

Haben Sie ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse, sollten Sie nicht zögern, sich des 

Lastschriftverfahrens zu bedienen. 

Die zu zahlenden Beträge werden frühestens am Fälligkeitstag von Ihrem Konto abgebucht. 

Ihre Vorteile ! 

� Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn sich die Steuer- und Beitragshöhe ändert. 

� Sie sparen sich das Überweisen der Forderungen. 

� Es müssen keine Zahlungstermine überwacht werden. 

� Alle Zahlungen erfolgen pünktlich. 

 

Kein Risiko! 

� Mit dem Kontoauszug ihres Geldinstituts erhalten Sie über jede vorgenommene Abbuchung 

eine Quittung. 

� Sie können jeder Abbuchung widersprechen (dies gilt nicht für eine SEPA-Firmen-Lastschrift). 

 

Was müssen Sie tun? 

Bitte füllen Sie die Einzugsermächtigung / das SEPA-Lastschriftmandat aus und geben diese in 

der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark), Große Brüderstr.1 in 39615 Hansestadt 

Seehausen (Altmark) ab. 


